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Diese Angabe erleichtert das Auffinden von zitierten Dokumenten im Haufe Steuer Office. Geben Sie diese Zahl einfach auf der Startseite
in das Suchfeld links oben ein und bestätigen Sie mit „Enter“ oder „Los“ – schon haben Sie das gewünschte Dokument auf dem Bildschirm.
In den Steuer News finden Sie zu den jeweiligen Artikeln eine themenbezogene Verlinkung zu weiterführenden Informationen im 
Haufe Steuer Office unter Angabe des Haufe Index. Dokumente, die sich noch nicht auf der aktuellen CD/DVD, sondern nur auf der Online-
Version befinden (z.B. die online wöchentlich aktualisierten BFH-Entscheidungen), sind durch das zusätzliche Symbol W gekennzeichnet.

Privatdarlehen vom Fiskus

Nach der sog. Seeling-Entscheidung des EuGH ha-
ben Unternehmer bislang die Möglichkeit, einen
Vorsteuerabzug auch für überwiegend privat ge-
nutzte Grundstücke/Gebäude zu erreichen. Voraus-
setzung ist, dass das Objekt zu mindestens 10%
für unternehmerische Zwecke genutzt wird. Außer-
dem muss es insgesamt dem Unternehmen zuge-
ordnet werden. Der anfängliche Vorsteuerabzug
bei Anschaffung/Herstellung wird innerhalb von
10 Jahren (Zeitraum nach § 15a UStG) durch Ver-
steuerung der Privatnutzung rückgängig gemacht.
Beim Unternehmer verbleibt dennoch ein stattli-
cher Liquiditätsvorteil.

Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Die EG-Kommission hat dem Rat mittlerweile vor-
geschlagen, die Richtlinie zulasten der Seeling-Fäl-
le zu ändern. Das Recht auf Vorsteuerabzug soll auf
den Grundstücksteil beschränkt werden, mit dem
tatsächlich zum Vorsteuerabzug berechtigende
Umsätze ausgeführt werden. Wer ein Gebäude bei-
spielsweise nur zu 20% unternehmerisch nutzt

und ansonsten selbst bewohnt, soll künftig maxi-
mal 20% der Vorsteuer abziehen können. Spätere
Nutzungsänderungen sollen im Rahmen des § 15a
UStG berichtigt werden.

Umsetzung bis zum 1.7.2008

Die Änderungen sollen von den Mitgliedstaaten bis
zum 1.7.2008 umgesetzt werden. Vorab muss der
Rat einstimmig beschließen. Altfälle sind voraus-
sichtlich nicht betroffen. Unternehmer, die das See-
ling-Modell noch für sich nutzen wollen, sollten
sich deshalb beeilen.

Hinweis: Es darf nicht vergessen werden, dass die
Besteuerung der späteren Grundstücksentnahme
zurzeit völlig offen ist. Die Finanzverwaltung nimmt
hier einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang an.
Sollte sich diese Sichtweise durchsetzen, wäre das
Seeling-Modell schon jetzt nicht mehr sonderlich
attraktiv. In der Fachliteratur wird hingegen über-
wiegend angenommen, dass eine spätere Grund-
stücksentnahme umsatzsteuerfrei möglich sein
muss.

Vereinfachung des Mehrwertsteuersystems

Die EU-Finanzminister haben umfangreiche Refor-
men zur europäischen Mehrwertsteuer beschlos-
sen. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen sol-
len von Vereinfachungen profitieren. Im Kern geht
es darum, dass der Besteuerungsort für eine Rei-
he von Dienstleistungen in das „Verbrauchs-Land“

verlegt wird. Die Besteuerung am Sitz des leisten-
den Unternehmens wird damit aufgegeben.

One-stop-shops

Grenzüberschreitend operierende Unternehmen
sollen künftig ihre Umsatzsteuererklärungen für

Der Vorsteuerabzug für die „Privatwohnung“ ist nun auch der EU ein Dorn im Auge. Zum 1.7.2008 soll
damit Schluss sein. 

Vorsteuerabzug

Seeling-Modell vor dem Aus

Ab 2010 wird die Mehrwertsteuer auf Dienstleistungen im Handel dort erhoben, wo die Leistung er-
bracht wird. Dies gilt zunächst nur für B2B-Geschäfte. Ab 2015 gilt diese Beurteilung auch beim Verkauf
an Privatkunden.

EU-Finanzminister

Ecofin-Rat verabschiedet Mehrwertsteuer-Paket

Zum Thema

> Vorsteuerabzug
Haufe Index 12924

Zum Thema

> Umsatzsteuer: 
Lieferung und Leistungen
Haufe Index 9934
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Mitgliedsstaaten, in denen sie keine Niederlassung
haben, zentral im Heimatland einreichen können.
Die Erfassung soll über elektronische Portale erfol-
gen. Es liegt dann an den Behörden, die entspre-
chenden Mehrwertsteuereinnahmen in das Be-
stimmungsland weiterzuleiten. Trotz der Umsatz-
steuermeldung im Ansässigkeitsstaat gelten für
die entsprechenden Umsätze die Steuersätze des
Bestimmungslands. 

Umstellung schrittweise

Weil Luxemburg mit seiner niedrigen Umsatzsteu-
er Fernsehsender und Internetunternehmen ange-
lockt hat, verweigerte das Land zunächst die Zu-
stimmung. Großzügige Übergangsregelungen
machten jedoch die Einigung der Finanzminister
möglich. Danach erhalten Länder, die Unterneh-

men aus der Telekommunikationsbranche und
elektronische Dienste beheimaten, befristet wei-
terhin einen Anteil des entsprechenden Mehrwert-
steueraufkommens.

Reduzierte Steuersätze 
in einzelnen Mitgliedsstaaten

Der Ecofin-Rat hat sich auch darauf verständigt, bis
2010 bestimmte ermäßigte bzw. „Nullsteuersätze“
weiter zuzulassen. Profiteure sind die Tschechische
Republik, Malta, Polen, Zypern und Slowenien. Die-
se Länder dürfen Güter und Dienstleistungen wie
Nahrungsmittel, Arzneimittel, Bauarbeiten und
Dienstleistungen in Restaurants weiter niedrig be-
steuern. Für die Zukunft streben die Minister an, ge-
nerell gesenkte Steuersätze für sog. „grüne Produk-
te“ zu verabschieden. 

Sitz der Hauptverwaltung bisher maßgeblich

In der Rechtspraxis wurde bislang an den tatsäch-
lichen Verwaltungssitz der Gesellschaft und das
dort geltende Recht angeknüpft (sog. Sitztheorie).
Die Gesellschaft unterlag den Rechtsvorschriften,
die am Sitz der Hauptverwaltung gelten. Auf das
Recht, nach dem die Gesellschaft gegründet wur-
de, kam es dagegen nicht an.

Nachteile im Rechtsverkehr

Dies hatte zur Folge, dass eine nach ausländi-
schem Recht errichtete Gesellschaft mit Hauptsitz
in Deutschland nicht wirksam am Rechtsverkehr
teilnehmen konnte, wenn sie nicht gleichtzeitig
auch die deutschen gesellschaftsrechtlichen Vor-
gaben einhielt. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht darin ei-
nen Widerspruch zu der innerhalb der Europäi-
schen Union gewährleisteten Niederlassungsfrei-
heit (Art. 43 und 48 EG-Vertrag). Danach ist eine
in einem Mitgliedsstaat wirksam gegründete Ge-
sellschaft auch im Staat ihres tatsächlichen Sitzes
als rechts- und partei fähig anzusehen, ohne dass
zusätzliche Anfor derungen am Ort der Niederlas-
sung erfüllt sein müssen.
Die vorgesehen Regelungen erstrecken die An-
wendbarkeit des Gründungsrechts auch auf Ge-

sellschaften, Vereine und juristische Personen, die
nicht der Europäischen Union oder dem Europäi-
schen Wirtschaftraum angehören. Dies erleichtert
weiter die Rechtsanwendung und vermeidet eine
nicht gerechtfertigete Ungleichbehandlung von
Gesellschaften aus verschiedenen Staaten.

Wesentliche Eckpunkte des Entwurfs:

> Gesellschaften, Vereine und juristische Perso-
nen unterliegen dem Recht des Staates, in
dem sie in ein öffentliches Register eingetra-
gen sind (Gesellschaftsstatut);

Beispiel: Auf eine in Großbritannien im Han-
delsregister eingetragene Private Limited Com-
pany kommt englisches Recht zur Anwendung,
auch wenn die Gesellschaft ihre Tätigkeit aus-
schließlich in einer Niederlassung in Deutsch-
land ausübt.

> Das Gesellschaftsstatut gilt insbesondere für
Fragen der inneren Verfassung der Gesellschaft
und ihres Auftretens im Rechtsverkehr sowie
für die Haftung der Gesellschaft und ihrer Mit-
glieder; 

> Das Verfahren der Umwandlung einer Gesell-

Der vorliegende Entwurf ergänzt das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) um
Vorschriften zum Recht für grenzüberschreitend tätige Gesellschaften, Vereine und juristischen Per-
sonen.

Gesetzentwurf vorgelegt

Regelung zum internationalen Gesellschaftsrecht 
auf den Weg gebracht

Zum Thema

> Rechtsformen 
internationaler 
Unternehmen
Haufe Index 1328952
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schaft, eines Vereins oder einer juristischen
Person, das vor allem bei Unternehmenszu-
sammenschlüssen zum Tragen kommt, richtet
sich künftig nach dem Recht des Gründungs-
staates; 

> Die Gesellschaft kann unter Wahrung ihrer
Identität dem Recht eines anderen Staates un-
terstellt werden, wenn die betroffenen Rechts-
ordnungen dies zulassen (grenzüberschreiten-
der Rechtsformwechsel);

Beispiel: Eine deutsche GmbH kann unter 
bestim  mten Voraussetzungen ihren Sitz nach
Frankreich verlegen, indem sie sich als „Société
à responsabilité limitée“ (S.A.R.L.) in das fran-

zösische Register eintragen und im deutschen
Handelsregister löschen lässt. 

Die vorgesehenen Regelungen beruhen in we-
sentlichen Teilen auf Vorarbeiten der Kommission
„Internationales Gesellschaftsrecht“ des Deut-
schen Rates für Internationales Privatrecht, die
vom Bundesministerium der Justiz eingesetzt
wurde.

Kabinettsentscheidung im Frühjahr 2008

Der Gesetzentwurf wurde den Ländern, Fachkrei-
sen und Verbänden zur Stellungnahme übersandt.
Die Beschlussfassung im Kabinett ist für das Früh-
jahr 2008 beabsichtigt.

Trennungskinder haben künftig in Ost- und West-
deutschland Anspruch auf den gleichen Mindest-
unterhalt. Außerdem steigen die Sätze um durch-
schnittlich 2 EUR im Monat. Da die Zahl der Ein-
kommensgruppen von 13 auf 10 gesenkt wurde,
kann der Betrag in einigen Fällen aber auch gerin-
ger ausfallen. 

Düsseldorfer Tabelle musste wegen 
Unterhaltsreform überarbeitet werden

Kinder und ihr Existenzminimum haben künftig
nach dem Willen des Gesetzgebers Vorrang, sodass
geschiedene Ehepartner nun leer ausgehen, wenn
der Mindest-Eigenbehalt für den verdienenden Ex-
Partner erreicht ist. Das Kindergeld wird bei Min-
derjährigen zur Hälfte sowie bei Volljährigen ganz
angerechnet. 

Beispiel: Unterhaltspflichtige Elternteile mit maxi-
mal 1.500 EUR Nettoeinkommen müssen für ein
bis 5 Jahre altes Kind künftig monatlich 202 EUR
zahlen. Bei mehr als 4.700 EUR Nettoeinkommen
sind es 370 EUR. Bei einem volljährigen Kind sind
es in der untersten Einkommensklasse 254 EUR, in
der höchsten 499 EUR. 

Hatte sich bisher der Mindestunterhalt in erster Li-
nie nach den Nettolöhnen orientiert, wird er nun-
mehr stärker vom Existenzminimum-Bericht der
Bundesregierung abhängig sein. 
Die Richtsätze in der Düsseldorfer Tabelle werden
in Abstimmung aller deutschen Oberlandesge-

richte und des deutschen Familiengerichtstags er-
stellt. 

Wichtig: Die Tabelle ist so zu lesen, dass von den an-
gegebenen Werten jeweils das halbe Kindergeld
(154 EUR : 2=77 EUR) abzuziehen ist. Bei Kindern ab
18 Jahren zieht der Unterhaltspflichtige das volle
Kindergeld (154 EUR) ab. 

Wie erfolgt die Anpassung?

Zu beachten ist, dass bestehende Unterhaltstitel,
insbesondere Jugendamtsurkunden und gerichtliche
Urteile oder Vergleiche, abgeändert werden müs-
sen, weil die Berechnungsgrundlagen sich komplett
geändert haben. Das neue Gesetz hat hierfür Um-
rechnungsmethoden vorgesehen.
Rechtsanwälte sollten in noch anhängigen Fällen
auf entsprechende Anpassungen drängen und in
Mandantenrundschreiben dazu anhalten, bestehen-
de Unterhaltszahlungen und Unterhaltstitel zu über-
prüfen oder überprüfen zu lassen.

Hinweis: Sofern ab dem 1. Januar 2008 höherer Un-
terhalt als bisher geschuldet wird, kann dieser nur
ab Geltendmachung verlangt werden. Es kommt
auch in manchen Fällen zu einer Verringerung der
Unterhaltslast. Hier sollte bei bestehenden Gerichts-
urteilen über die Unterhaltspflicht eine Aufforde-
rung erfolgen, der Unterhaltsreduzierung zuzustim-
men. Kommt der Unterhaltsberechtigte dem nicht
nach, muss ggfs. Klage erhoben werden, um die
Zahlungsverpflichtung zu verringern.

Ab 1.1.2008 gilt die neue Düsseldorfer Tabelle, als nunmehr bundesweit geltende Richtschnur für Un-
terhaltssätze. Auch Unterhaltstitel müssen nun teilweise geändert werden. 

Unterhaltstitel

Neue Düsseldorfer Tabelle ab 1.1.2008
Zum Thema

> Unterhalt/Unterstützung
Haufe Index 12426
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Hintergrund

Ausländische Künstler und Sportler, die in Deutsch-
land auftreten, werden als beschränkt Steuerpflich-
tige einem speziellen Steuerabzug unterworfen.
Nach der gesetzlichen Regelung (§ 50a EStG) ist der
inländische Veranstalter verpflichtet, bis zu 20% 
der Auftrittshonorare einzubehalten und an das Fi-
nanzamt abzuführen. Bemessungsgrundlage für
den Steuerabzug sind die Bruttohonorare.
Im Streitfall ging es um eine GmbH, die Tourneen mit
ausländischen Künstlern im Inland durchführt. Sie
hatte für Vergütungen an Künstler aus Großbritan-
nien beim Finanzamt für das erste Quartal 2007 ei-
nen Steuerabzug gem. § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG
2002 i.H. von 2.673 EUR angemeldet. Gegen die – ei-
ner Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung gleichstehende – Steueranmeldung er-
hob die GmbH Einspruch und beantragte zugleich die
Aussetzung der Vollziehung (AdV) der Anmeldung.
Nach Ablehnung des Antrags durch das Finanzamt
hatte die GmbH mit ihrem beim Finanzgericht ge-
stellten Antrag auf AdV (§ 69 Abs. 3 FGO) Erfolg.

Entscheidung

Der BFH hat dagegen keine „ernstlichen Zweifel“
an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Steuer-
anmeldung. Nach seiner Auffassung steht die von
der GmbH abgegebene Steueranmeldung im Ein-

klang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere mit § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG 2002. Es
sei auch nicht ernstlich zweifelhaft, dass die hier-
bei angewendete gesetzliche  Regelung derzeit
mit höherrangigem Gemeinschaftsrecht überein-
stimmt. Der EuGH verlangt zwar, dass im Rahmen
des Abzugsverfahrens die dem Veranstalter mitge-
teilte Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind
(EuGH, Urteil v. 3.10.2006, Rs. C-290/04 „Scorpio“,
Haufe Index 1606284). Den Steuerabzug selbst hat
der EuGH jedoch als effizientes Mittel der Steuerer-
hebung angesehen und ihn unter der Vorausset-
zung gebilligt, dass den Künstlern und Sportlern
später etwaige Überzahlungen erstattet werden.
Der im Schrifttum vertretenen Auffassung, das Steu-
erabzugsverfahren könnte nach dem Inkrafttreten
der EG-Beitreibungsrichtlinie (i. V. mit dem EG-Bei-
treibungsgesetz v. 3.5.2003) nicht mehr gemein-
schaftsrechtskonform sein, folgt der BFH nicht. Es 
sei eher zu bezweifeln, ob die zwischenstaatlich
vereinbarte Amtshilfe bei der Beitreibung von Steu-
erforderungen geeignet ist, die auch vom EuGH 
aner kannten Vorteile des Steuerabzugsverfahrens in
Frage zu stellen. Das von der EG-Kommission we-
gen der Künstler- und Sportlerbesteuerung am
26.3.2007 gegen Deutschland eingeleitete Ver-
tragsverletzungsverfahren betreffe lediglich die –
von der Verwaltung bereits praktizierte – Berück-
sichtigung von Betriebsausgaben.

Die pauschale Einkommensbesteuerung ausländischer Künstler und Sportler ist ungeachtet eines gegen
Deutschland betriebenen Vertragsverletzungsverfahrens mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar.

BFH, Beschluss v. 29.11.2007, I B 181/07, Haufe Index 1847285 W

Steuerabzug für beschränkt Steuerpflichtige

Künstler- und Sportlerbesteuerung verstößt nicht 
gegen Gemeinschaftsrecht

Zum Thema

> Steuerabzug bei 
beschränkt 
steuerpflichtigen 
Künstlern und Sportlern
Haufe Index 1746790

Die gesetzliche Fiktion, dass 5 % eines Beteiligungsertrags oder Veräußerungsgewinns als nicht abzieh-
bare Betriebsausgaben gelten, könnte verfassungswidrig sein.

FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 7.11.2007, 5 K 153/06, Az. des BVerfG noch nicht bekannt

Hintergrund

Erhält eine Körperschaft aus einer Beteiligung eine
Gewinnausschüttung oder wird aus deren Veräu-
ßerung ein Gewinn erzielt, sind diese Einkünfte

grundsätzlich steuerfrei. Nach § 8b Abs. 3 bzw.
Abs. 5 KStG gelten aber pauschal 5% der Erträge
als nicht abziehbare Betriebsausgaben, sodass fak-
tisch nur 95% steuerbefreit sind. Im entschiede-

Beteiligungserträge

Verfassungsrechtliche Zweifel an pauschalen 
nicht abziehbaren Betriebsausgaben

Zum Thema

> Beteiligungen
Haufe Index 1088475

> Körperschaftsteuer
Haufe Index 1675448
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Hintergrund

Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung
unterliegen nicht der Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 a
UStG). Eine „Geschäftsveräußerung“ liegt vor,
wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliede-
rung eines Unternehmens gesondert geführter
Betrieb im Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich
übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht
wird. Im Streitfall ging es um die Frage, ob eine
Geschäftsveräußerung „im Ganzen“ vorgelegen
hat.
Betroffen war eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts (A), die eine landwirtschaftliche For-
schungs- und Untersuchungsanstalt für Tierge-
sundheit und Lebensmittelqualität – im Folgen-
den: Institut – als rechtlich unselbständige Organi-
sationseinheit unterhielt. Das Institut hatte Tätig-
keiten wie EDV, Buchhaltung, Mahnwesen, Ver-
triebsmanagement sowie Einkauf und Material-
bewirtschaftung auf eine Tochtergesellschaft der
A – die A-GmbH – ausgegliedert. Im Jahr 2001 ver-
kaufte A das Institut an B. Dabei wurde die A-
GmbH nicht mitveräußert. Auch ein Grundstück
samt Gebäuden, in denen das Institut sein Unter-
nehmen betrieb, wurde nicht an B veräußert, son-
dern an sie vermietet. Streitig war, ob die Voraus-
setzungen einer „Geschäftsveräußerung“ i. S. des
§ 1 Abs. 1 a UStG vorgelegen haben. Nach Ansicht
des Finanzamts hat A weder ein Unternehmen
noch einen in der Gliederung des Unternehmens
gesondert geführten Betrieb übertragen. Es seien
nicht alle wesentlichen Gegenstände des Unter-
nehmens an B veräußert worden.

Entscheidung

Der BFH geht davon aus, dass § 1 Abs. 1 a UStG der
Umsetzung der Richtlinie 77/388/EWG in nationa-
les Recht dient und daher richtlinienkonform aus-
zulegen ist. Die betreffende Richtlinienbestim-
mung bezweckt, die Übertragung von Unterneh-
men oder Unternehmensteilen zu erleichtern und
zu vereinfachen. Hiervon erfasst wird die Übertra-
gung der Geschäftsbetriebe und der selbständigen
Unternehmensteile, mit denen eine „selbstständi-
ge wirtschaftliche Tätigkeit“ fortgeführt werden
kann. Den Richtlinien entsprechend setzt § 1 Abs.
1 a UStG nicht voraus, dass der Erwerber das Unter-
nehmen unverändert weiterführt. Der Vorschrift
wird vielmehr auch dann genügt, wenn der Erwer-
ber den von ihm erworbenen Geschäftsbetrieb aus
betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen
Gründen in seinem Zuschnitt ändert oder moderni-
siert. Im Streitfall konnte nach Ansicht des BFH das
Vorliegen einer Geschäftsveräußerung i. S. des § 1
Abs. 1 a UStG nicht allein deshalb abgelehnt wer-
den, weil nicht alle wesentlichen Betriebsgrundla-
gen auf den Erwerber übergegangen sind. Die We-
sentlichkeit einzelner Betriebsgrundlagen und die
Möglichkeit zur Unternehmensfortführung ohne
großen finanziellen Aufwand stellen keine eigen-
ständigen Voraussetzungen für die Nichtsteuerbar-
keit dar. Es kommt vielmehr entscheidend darauf
an, ob die übertragenen Vermögensgegenstände
ein hinreichendes Ganzes bilden, mit dem eine
wirtschaftliche Tätigkeit fortgeführt werden kann.
Im Streitfall sind noch Feststellungen zur Person
des Institutserwerbers erforderlich. Denn es

Die nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG) setzt nicht die Übertragung aller wesent-
lichen Betriebsgrundlagen voraus.

BFH, Urteil v. 23.8.2007, V R 14/05, Haufe Index 1852902 W

Umsatzsteuer

Geschäftsveräußerung ohne vollständige Übertragung 
der wesentlichen Betriebsgrundlagen

Zum Thema

> Geschäftsveräußerung 
im Ganzen
Haufe Index 929765

nen Fall hatte eine GmbH sehr hohe Beteiligungs-
erträge erzielt, die fiktiven nicht abziehbaren Auf-
wendungen mit 5% betrugen rund 600.000 EUR.
Tatsächlich waren aber nur Betriebsausgaben i.H.von
27.000 EUR angefallen, weshalb die GmbH den Steu-
erbescheid angefochten hat.

Entscheidung

Das Finanzgericht sieht in dieser gesetzlichen Pau-
schalierung einen Verstoß gegen das Gebot der
Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Denn dadurch

wird es einer Körperschaft verwehrt, dass nur die
geringeren nachgewiesenen Betriebsausgaben be-
rücksichtigt werden.

Hinweis: Eine sehr interessante Entscheidung für al-
le Körperschaften, deren tatsächliche mit den steu-
erfreien Erträgen zusammenhängende Betriebsaus-
gaben geringer sind als die fiktiven 5%. In diesen
Fällen ist ein Einspruch gegen den Körperschaft-
steuerbescheid fast zwingend. Die Finanzverwal-
tung wird einem Ruhen des Einspruchsverfahrens
bis zur Entscheidung des BVerfG zustimmen.
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kommt darauf an, ob in der Person des Erwerbers
die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 a UStG – Unter-

nehmereigenschaft und Fortführungsabsicht – vor-
lagen.

Gegen die Erhebung der Grundsteuer für selbst genutzte Immobilien ist erneut eine Verfassungsbe-
schwerde beim BVerfG anhängig (Az. 1 BvR 1334/07).

Erneut Verfassungsbeschwerde anhängig

Grundsteuer für selbst genutzte Immobilien
Zum Thema

> Grundsteuer
Haufe Index 8787

Verfassungswidrigkeit bei „Selbstnutzern“

Der Kläger argumentiert, dass „Selbstnutzern“
durch die Erhebung der Grundsteuer jedes Jahr ein
Teil ihres Eigentums genommen wird. Dadurch
wird nach seiner Auffassung die Eigentumsgarantie
in Art. 14 GG verletzt. Außerdem verstößt die Erhe-
bung der Grundsteuer für selbst genutzte Immobi-
lien nach Meinung des Klägers gegen das objektive
Nettoprinzip. 
Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Immobi-
lie Angehörigen unentgeltlich zur Nutzung überlas-
sen wird.

Offener Grundsteuermessbescheid

Ergeht ein neuer Grundsteuermessbescheid  für ei-
ne selbst genutzte Immobilie oder ist ein solcher
Bescheid noch nicht bestandskräftig, kann unter
Hinweis auf die anhängige Verfassungsbeschwer-
de Einspruch eingelegt und die Aufhebung des Be-
scheids beantragt werden. Diese Einsprüche ruhen
dann nach § 363 Abs. 2 AO bis zur Entscheidung
durch das BVerfG.

Kein offener Grundsteuermessbescheid

In diesen Fällen kann bei dem zuständigen Finanz-
amt unter Hinweis auf das Verfahren beim BVerfG
ein Antrag auf Aufhebung des Grundsteuermessbe-
scheides auf den 1. Januar des laufenden Jahres
nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 b und Abs. 2 Nr. 3 GrStG ge-
stellt werden. Gegen die Ablehnung dieses Antrags
kann Einspruch eingelegt und auf das Ruhen des
Verfahrens nach § 363 Abs. 2 AO verwiesen werden.

Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid

Unter Hinweis auf das anhängige Verfahren beim
BVerfG kann auch Widerspruch gegen den Grund-
steuerbescheid der Gemeinde eingelegt werden.
Dies ist jedoch aus zwei Gründen nicht sinnvoll: Zum
einen ist der Grundsteuermessbescheid  Grundla-
genbescheid für die Grundsteuer i. S. des § 175 Abs.
1 Nr. 2 AO und zum anderen besteht im Wider-
spruchsverfahren kein Anspruch auf Ruhen des Ver-
fahrens mit der Folge, dass Klage bei dem Verwal-
tungsgericht erhoben werden müsste. Dabei entste-
hen auf jeden Fall Gerichtskosten.

Wenn ein Arbeitnehmer seinen Firmenwagen auch für Fahrten zu anderen Arbeitgebern nutzt, muss er den
geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung versteuern. Die 1%-Regel gilt für diese Fahrten nicht.

Niedersächsisches FG, Urteil v. 28.6.2007, 11 K 502/06

1 %-Regelung

Keine Abgeltung von Fahrten zur Erzielung 
von anderen Einkünften mittels 1 %-Regel

Zum Thema

> Firmenwagen: 
Arbeitnehmer
Haufe Index 350859

Hintergrund

Im Streitfall ging es um einen GmbH-Geschäftsfüh-
rer, der weitere Arbeitsverhältnisse mit anderen
Gesellschaften hatte und für die Fahrten seinen Fir-
menwagen nutzen konnte. Der Arbeitgeber ver-
steuerte die Nutzungsüberlassung des Firmenwa-
gens für private Zwecke nach der 1%-Regel und
die Nutzungsüberlassung für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitstätte pauschal mit 15%. Das

Finanzamt behandelte den geldwerten Vorteil aus
der Nutzungsüberlassung des Pkw für die Fahrten
zu den anderen Arbeitsstätten als Arbeitslohn, da
die 1%-Regel diese zusätzlichen Fahrten nicht ab-
gelte.

Entscheidung 

Das FG folgte der Auffassung des Finanzamts und
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Wird der durch Kfz-Überlassung entstehende Nutzungsvorteil nach der 1 %-Regelung pauschaliert er-
mittelt, ist er nicht um die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Treibstoffkosten zu mindern.

BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 96/04, Haufe Index 1840414 W

1 %-Regelung

Berücksichtigung von privaten Aufwendungen 
bei der Dienstwagenbesteuerung (II)

Zum Thema

> Firmenwagen: 
Arbeitnehmer
Haufe Index 350859

qualifizierte die Nutzungsüberlassung des Firmen-
fahrzeugs für Fahrten zu den anderen Arbeitgebern
als steuerpflichtigen Sachbezug, der nach § 8 Abs. 2
Satz 1 EStG mit den anteiligen Pkw-Kosten anzuset-
zen sei. Die Pauschalversteuerung mit 15% gelte
nur für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, das
der Pkw-Überlassung zu Grunde läge. Die Nutzungs-
überlassung sei keine verdeckte Gewinnausschüt-
tung, da die Verwendung des Pkw für Privatfahrten
und für Fahrten zu anderen Arbeitsstätten vertraglich

geregelt worden wäre und nicht unüblich sei.

Hinweis: Das Urteil des FG ist nicht rechtskräftig
(Az. beim BFH: VI R 38/07). Zu beachten ist, dass
dem Arbeitnehmer für die Fahrten zu den anderen
Arbeitsstätten der Werbungskostenabzug (Entfer-
nungspauschale) zusteht. Wirtschaftlich betrachtet
trägt das Urteil des FG zur Gleichstellung von Steu-
erpflichtigen, die für alle beruflichen Fahrten ihren
eigenen Pkw nutzen, und den Steuerpflichtigen,
die dafür einen Firmenwagen nutzen können, bei.

Hintergrund

Im Streitfall stand einem Arbeitnehmer (A) ein Fir-
menwagen für private Fahrten zur Verfügung. Im
April 2001 vereinbarte A mit seinem Arbeitgeber,
das Arbeitsverhältnis zum 31.12.2001 zu beenden;
er wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Kfz-
Kosten (Leasingkosten einschließlich Steuer und
Versicherung) trug der Arbeitgeber weiter. Die lau-
fenden Betriebskosten (Treibstoff, Wagenwäsche
usw.) trug A selbst. Streitig war, ob die von A getra-
genen Betriebskosten als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen sind.

Entscheidung

Der BFH geht davon aus, dass „Vorteile“ aus der un-
entgeltlichen Überlassung eines Dienstwagens zur
privaten Nutzung durch den Arbeitnehmer zu dessen
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 EStG) gehören. Der Vorteil ist entweder
pauschal nach der sog. 1%-Regelung (§ 6 Abs. 1 

Nr. 4 Satz 2 EStG) oder individuell nach der sog. Fahr-
tenbuchmethode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG) zu be-
werten. Die Vorteilsbewertung nach der Fahrten-
buchmethode kommt allerdings nur in Betracht,
wenn die für das Kraftfahrzeug insgesamt entstehen-
den Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis
der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrten durch
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen
werden. Dabei sind die vom Arbeitnehmer selbst 
getra genen Kraftfahrzeugkosten grundsätzlich „Auf-
wendungen zur Erwerbung“ des Nutzungsvorteils 
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) und demgemäß als Wer-
bungskosten abziehbar. Im Rahmen der typisieren-
den 1%-Regelung können dagegen solche individu-
ellen Kosten keine Berücksichtigung finden.
Sollte A ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ge-
führt haben und die gesamten Kraftfahrzeugkosten
belegen können, wären die von ihm getragenen
Aufwendungen für die laufenden Betriebskosten
als Werbungskosten zu berücksichtigen.

Wird der durch Kfz-Überlassung entstehende Nutzungsvorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt,
können vom Arbeitnehmer getragene Kfz-Kosten als Werbungskosten berücksichtigt werden.

BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 57/06, Haufe Index 1840412 W

Fahrtenbuchmethode

Berücksichtigung von privaten Aufwendungen 
bei der Dienstwagenbesteuerung (I)

Zum Thema

> Firmenwagen: 
Arbeitnehmer
Haufe Index 350859
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Hintergrund

Eine Steuerpflichtige (A), die eine Autovermietung
betreibt, hatte in den Jahren 1997 bis 2000 einigen
Arbeitnehmern Kraftfahrzeuge mit der Möglichkeit
überlassen, diese auch privat zu nutzen. Die Arbeit-
nehmer hatten dabei allerdings sämtliche Treibstoff-
kosten selbst zu tragen. Den für die Arbeitnehmer
aus der Fahrzeugüberlassung folgenden geldwerten
Vorteil hatte A nicht der Lohnsteuer unterworfen.
Dies holte das Finanzamt nach einer Lohnsteuer-Au-
ßenprüfung nach. Dabei ermittelte es den geldwer-
ten Vorteil nach der sog. 1%-Regelung und erließ auf
dieser Grundlage auf Antrag der A einen Nachforde-
rungsbescheid gem. § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.

Entscheidung

Der BFH hat den Bescheid des Finanzamts bestätigt.
Er geht davon aus, dass Vorteile aus der unentgelt-
lichen Überlassung eines Dienstwagens durch den
Arbeitgeber zur privaten Nutzung durch den Arbeit-

nehmer zu den dessen Einkünften aus nichtselbst -
ständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) ge-
hören. Dieser Vorteil ist „für jeden Kalendermonat
mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises zum
Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für
Sonderausstattungen einschließlich der Umsatz-
steuer anzusetzen“ (sog. 1%-Regelung; § 8 Abs. 2
Satz 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG), sofern
nicht eine Vorteilsbewertung nach der Fahrtenbuch-
methode vorzunehmen ist.
Bei der im Streitfall vorzunehmenden Vorteilsbewer-
tung nach der 1%-Regelung können zwar pauschale
Nutzungsentgelte abgezogen werden (BFH, Urteil v.
7.11.2006, VI R 95/04, Haufe Index 1674083). Ein
derartiges Nutzungsentgelt lag aber im Streitfall nicht
vor. Nach den zwischen A und seinen Arbeitnehmern
getroffenen Vereinbarungen sollten die Treibstoffkos-
ten vom jeweiligen Arbeitnehmer getragen werden.
Dieser erwarb den Treibstoff auf eigene Rechnung
und war nicht befugt, die diesbezüglichen Kosten an
den Arbeitgeber weiterzugeben.

Rechtsprechung kompakt

Anspruch auf Grundsteuererlass auch bei 
strukturell bedingtem Leerstand

1. Eine Ertragsminderung, die das nach § 33 Abs. 1
Satz 1 GrStG erforderliche Ausmaß erreicht, führt
auch dann zu einem Grundsteuererlass, wenn sie
strukturell bedingt und nicht nur vorübergehender
Natur ist.
2. Bei bebauten Grundstücken i. S. des § 33 Abs. 1
Satz 3 Nr. 2 GrStG ist für die Berechnung der Er-
tragsminderung zunächst danach zu unterschei-
den, ob die von der Ertragsminderung betroffenen
Räume/Raumeinheiten zu Beginn des Erlasszeit-
raums leer standen oder wenn auch verbilligt   ver-
mietet waren.
3. Bei zu diesem Zeitpunkt leer stehenden Räumen
bildet die übliche Miete die Bezugsgröße, an der
die Ertragsminderung zu messen ist. Bei den ver-
mieteten Räumen bildet die vereinbarte Miete die-
se Bezugsgröße, solange die Miete nicht um mehr
als 20% von der üblichen Miete abweicht.
4. Ist die Ertragsminderung durch einen Leerstand
bedingt, hat sie der Steuerpflichtige nicht zu vertre-
ten, wenn er sich nachhaltig um eine Vermietung
zu einem marktgerechten Mietzins bemüht hat.

BFH, Urteil v. 24.10.2007, II R 5/05
Haufe Index 1840407W

Hinweis: Mit der vom BFH angestoßenen Recht-
sprechungsänderung sind alle Differenzierungen
nach typischen oder atypischen, nach strukturell
bedingten oder nicht strukturell bedingten, nach

vorübergehenden oder nicht vorübergehenden Er-
tragsminderungen und nach den verschiedenen
Möglichkeiten, diese Merkmale zu kombinieren,
hinfällig.

Keine Betriebsaufgabe allein durch 
Anweisungen zu einer Betriebsauflösung

Die Flucht eines Landwirts unter Zurücklassung von
Zetteln mit der Anweisung zur Betriebsauflösung
bewirkt keine sofortige Aufgabe eines aktiv be-
wirtschafteten landwirtschaftlichen Betriebs. Erfor-
derlich ist darüber hinaus die Umsetzung des Ent-
schlusses zur Betriebsaufgabe durch Veräußerung
und/oder Entnahme der wesentlichen Betriebs-
grundlagen.

BFH, Urteil v. 30.8.2007,  IV R 5/06
Haufe Index 1839304W

Hinweis: Nach ständiger Rechtsprechung führt aus
vergleichbaren Gründen auch der Tod des Betriebs-
inhabers nicht zu einer Betriebsaufgabe, weil der
Betrieb durch Rechtsnachfolger fortgeführt werden
kann (z.B. BFH, Urteil v. 20.1.2005, IV R 35/03,
BFH/NV 2005, S. 1046). 
Für die Frage, ob die wesentlichen Betriebsgrund-
lagen eines land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebs veräußert worden sind, muss zwischen sog.
Pachtbetrieben und sog. Eigentumsbetrieben un-
terschieden werden. Das wesentliche Betriebsver-
mögen des Pächters eines landwirtschaftlichen Be-
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Aktualisiertes Anwendungsschreiben 

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungen
und Dienstleistungen
Die geänderte Verwaltungsanweisung beinhaltet wesentliche Erleichterungen für das Nachweisverfah-
ren der begünstigten haushaltsnahen Leistungen bei Wohnungseigentümergemeinschaften, Woh-
nungsverwaltungsgemeinschaften und bei Wohnungsmietern. Außerdem wurde der beispielhafte Auf-
zählungskatalog der begünstigten Sachverhalte ergänzt und konkretisiert, die unter die haushaltsna-
hen Dienst- und Handwerkleistungen fallen. Im Unterschied zu dem gesetzlichen Verzicht der Rech-
nungsvorlage, der erst ab dem Veranlagungszeitraum 2008 die Inanspruchnahme der Steuerermäßi-
gung ohne das Beifügen von Belegen der Steuererklärung zulässt (§ 35a Abs. 2 EStG i. d. F des JStG
2008), sind die neuen Verwaltungsregelungen grundsätzlich ab 2006 anwendbar, sofern hierfür die
zeitlichen Voraussetzungen der Leistungsdurchführung und Bezahlung vorliegen. Soweit darüber hinaus
im Einzelfall eine weitergehende Rückwirkung zugelassen wird, ist hierauf besonders hingewiesen
(BMF, Schreiben v. 26.10.2007, Haufe Index 1824110W).

Zum Thema

> Haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse
Haufe Index 1030348

triebs besteht vor allem aus dem lebenden und to-
ten Inventar, während maßgebliche Grundlage der
sog. Eigentumsbetriebe der eigene Grund und Bo-
den ist; da Landwirtschaft auf Stückländereien
auch mit Hilfe von Maschinenring und Lohnarbei-
ten betrieben werden kann, ist weder eine Hofstel-
le, noch eine Mindestgröße oder ein voller Besatz

an Betriebsmitteln erforderlich. Bei Eigentumsbe-
trieben führt eine Verkleinerung daher selbst dann
nicht zu einer Betriebsaufgabe, wenn die verblei-
benden, landwirtschaftlich genutzten Flächen eine
ertragreiche Bewirtschaftung nicht mehr ermögli-
chen (vgl. BFH, Urteil v. 18.3.1999, IV R 65/98,
Haufe Index 56542).

Erleichterungen für 
Wohnungseigentümergemeinschaften 
und Wohnungsmieter

Bereits bisher gilt eine Sonderregelung für die
Steuerermäßigung bei Mitgliedern von Wohnungs-
eigentumsgemeinschaften. Ist Auftraggeber der
haushaltsnahen Dienstleistung bzw. handwerkli-
chen Leistung eine Wohnungseigentümergemein-
schaft, kommt für den einzelnen Wohnungseigen-
tümer eine Steuerermäßigung in Betracht, wenn in
der Jahresabrechnung 

> die im Kalenderjahr unbar gezahlten Beträge
nach den begünstigten haushaltsnahen Be-
schäftigungsverhältnissen, haushaltsnahen
Dienst- und Handwerkerleistungen jeweils ge-
sondert aufgeführt sind,

> der Anteil der steuerbegünstigten Kosten (Ar-
beits- und Fahrtkosten) ausgewiesen ist und

> der Anteil des jeweiligen Wohnungseigentü-
mers anhand seines Beteiligungsverhältnisses
individuell errechnet wurde.

Dies gilt auch, wenn die Wohnungseigentümerge-

meinschaft zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und
Interessen einen Verwalter bestellt hat. Ebenso
sind Wohnungsmieter begünstigt, wenn der be-
günstigte Anteil an den vom Vermieter unbar ge-
zahlten Nebenkosten aus der Jahresabrechnung
hervorgeht. Ergeben sich die erforderlichen Anga-
ben nicht aus der Jahresrechnung, ist der Nachweis
durch eine Bescheinigung des Verwalters bzw. Ver-
mieters über den Anteil des jeweiligen Wohnungs-
eigentümers zu führen. Das BMF hat hierzu ein
bundeseinheitliches Vordruckmuster bekannt gege-
ben (BStBl 2007 I S. 788, Haufe Index 1824110W),
das der Verwalter bzw. Vermieter als Bescheini-
gungsformular verwenden kann. Das neue Beschei-
nigungsmuster kann für alle noch nicht bestand-
kräftigen Steuerbescheide verwendet werden, auch
soweit diese Veranlagungszeiträume vor 2006 be-
treffen.
Zur weiteren Vereinfachung wird den Mitgliedern
von Wohnungseigentümergemeinschaften und
Wohnungsmietern ein Wahlrecht hinsichtlich der
zeitlichen Inanspruchnahme der Steuerermäßi-
gung eingeräumt. Wiederkehrende Dienstleistun-
gen wie z.B. Treppenhausreinigung, Gartenpflege
oder Hausmeisterdienste werden grundsätzlich an-
hand der geleisteten Vorauszahlungen im Jahr der

Finanzverwaltung
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Vorauszahlung berücksichtigt. Einmalige Aufwen-
dungen wie z.B. Handwerkerrechnungen können
dagegen erst im Jahr der Genehmigung der Jahres-
endabrechnung zu einer Steuerermäßigung füh-
ren. Es ist aber auch zulässig, dass die gesamten
Aufwendungen abweichend vom Abflussprinzip
erst in dem Jahr geltend gemacht werden, in dem
die Jahresendrechnung im Rahmen der Eigentü-
merversammlung genehmigt worden ist. Entspre-
chend kann der Mieter hinsichtlich seiner Neben-
kostenabrechnung verfahren. Allerdings sind
Handwerkerleistungen nur begünstigt, wenn sie
ab 2006 erbracht worden sind. Die Genehmigung
der Jahresabrechnung 2005 durch die Eigentümer-
versammlung im Laufe des Jahres 2006 kann den
ab 2006 neu eingeführten Steuerermäßigungstat-
bestand nicht begründen. 
Ab 2007 muss der Anteil der Arbeitskosten in der
Rechnung gesondert ausgewiesen sein oder an-
hand der Angaben in der Rechnung gesondert er-
mittelt werden können. Auch eine prozentuale Auf-
teilung des Rechnungsbetrags wird von den Finanz-
ämtern akzeptiert, indem der Rechnungsaussteller
im Rechnungsbeleg angibt, welcher Anteil der Ge-
samtkosten auf die nach § 35a EStG begünstigten
Aufwendungen entfällt. Ein gesonderter Ausweis
der auf die Arbeitskosten entfallenden Mehrwert-
steuer ist nicht erforderlich. Auch Abschlagszahlun-
gen müssen diese formellen Voraussetzungen er-
füllen, können also nur berücksichtigt werden,
wenn hierfür eine ordnungsgemäße Rechnung vor-
liegt.

Hinweis: Nicht mehr zulässig ab dem Veranla-
gungszeitraum 2007 ist die Aufteilung des Rech-
nungsbetrags im Wege der Schätzung. Etwas ande-
res gilt ausnahmsweise dann, wenn das Mitglied
einer Wohnungseigentümergemeinschaft oder ein
Wohnungsmieter im Rahmen seines Wahlrechts
die Steuerermäßigung erst im Jahr der Genehmi-
gung der Jahresendabrechnung 2006 bei der Steu-
ererklärung 2007 geltend macht. In diesem Fall
können die im Jahr 2006 im Schätzungswege er-
mittelten Arbeitskostenbeträge ausnahmsweise
auch bei der Einkommensteuerveranlagung 2007
geltend gemacht werden.

Begünstigte haushaltsnahe Dienst- 
bzw. Handwerkerleistungen

Seit 2006 sind die haushaltsnahen Dienstleistun-
gen entsprechend der unterschiedlichen staatli-
chen Förderhöhe in drei Fallgruppen zu unterteilen:
Die haushaltsnahen Dienstleistungen allgemeiner
Art, für die eine Steuerermäßigung von maximal
600 EUR in Frage kommt, die haushaltsnahen Pfle-
ge- und Betreuungsleistungen, bei denen sich die
staatliche Höchstförderung auf 1.200 EUR verdop-
peln kann sowie die haushaltnahen Handwerker-
leistungen mit einem steuerlichen Abzugsbetrag

von maximal 600 EUR. Allen drei Ermäßigungstat-
beständen gemeinsam ist, dass nur haushaltsnahe
Tätigkeiten begünstigt sind. Das BMF-Schreiben
präzisiert, welche Sachverhalte haltsnah sind. Da
nur Dienstleistungen begünstigt sind, die in einem
begünstigten Haushalt erbracht werden, muss
auch ein enger Bezug zur Haushaltsführung beste-
hen. Voraussetzung ist, dass die Dienstleistung und
nicht etwa wie bei einem Partyservice die Liefe-
rung von Waren im Vordergrund steht. Ebenso ist
die Abfuhr oder Entsorgung von Hausrat oder Ab-
fall keine begünstigte haushaltsnahe Dienstleis-
tung, wenn dabei die Entsorgung im Vordergrund
steht. 
Beispiele haushaltsnaher Dienstleistungen allge-
meiner Art sind:

> die Reinigung der Wohnung durch Fensterputz-
und Reinigungsfirmen oder den Angestellten ei-
ner Dienstleistungsagentur,

> die Straßen- und Gehwegreinigung sowie Win-
terdienste durch Hausmeisterfirmen, soweit sie
auf das Privatgelände entfallen. Die Reinigung
und Schneeräumung von öffentlichen Gehwe-
gen und Bürgersteigen ist dagegen nicht be-
günstigt, auch wenn hierfür eine konkrete Ver-
pflichtung besteht.

> die Pflege von Angehörigen z.B. durch Inan-
spruchnahme eines Pflegedienstes,

> Gartenpflegearbeiten, z. B. Rasenmähen, He-
cken schneiden durch Gärtnereibetriebe,

> Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die
durch Wohnungseigentümergemeinschaften
und Vermieter im Rahmen ihrer Vermietertätig-
keit abgeschlossen werden,

> die Tätigkeit von Wach- und Schließdiensten an
begünstigten Objekten können nur am Wir-
kungskreis des Haushalts erbracht werden und
sind daher als haushaltsnahe Dienstleistung zu
behandeln,

> private Umzüge durch Umzugsspeditionen oder
andere Umzugsdienstleister.

> Bei der Aufnahme eines Au-pairs in eine Fa -
milie fallen i. d. R. neben den Aufwendungen
für die Betreuung der Kinder auch Aufwen -
dungen für leichte Hausarbeiten an. Au-pair-
Beschäf  tigungen erfüllen die Voraussetzungen
beider Steuervergünstigungen. Wird der Um-
fang der Kinderbetreuungskosten weder als Be-
triebsausgaben/Wer bungskosten nach als Son-
deraus gaben nachgewiesen, z. B. durch Festle-
gung und Aufteilung der Tätigkeiten im Vertrag,
dürfen 50 % der Gesamtaufwendungen als Kin-
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Zuordnung von Kosten

Abzugsbeschränkung von Steuerberatungskosten 
Durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm vom 22.12.2005 wurde mit Wirkung
zum 1.1.2006 der Sonderausgabenabzug für Steuerberatungskosten gestrichen. Steuerberatungskosten
sind deshalb nur noch zu berücksichtigen, wenn sie Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen.
Das BMF hat sich in einem aktuellen Schreiben zur Zuordnung der Steuerberatungskosten zu den Berei-
chen Betriebsausgaben, Werbungskosten oder private Lebensführung geäußert (BMF, Schreiben v.
21.12.2007, IV B 2 – S 2144/07/0002).

Zum Thema

> Steuerberatungskosten/
Sonstige Beratungskosten
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Steuerberatungskosten im Rahmen 
der Einkunftsermittlung abzugsfähig

Steuerberatungskosten sind nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung nach wie vor als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten abzugsfähig, wenn und so-
weit sie bei der Ermittlung der Einkünfte anfallen

oder im Zusammenhang mit Betriebssteuern (z.B.
Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer für Be-
triebsgrundstücke) oder Investitionszulagen für In-
vestitionen im einkünfterelevanten Bereich stehen.
Zur Ermittlung der Einkünfte gehören hierbei auch
die Kosten der Buchhaltung einschließlich der Über-

derbetreuungskosten und damit als Sonder -
ausgaben berücksichtigt werden (BMF, Schrei-
ben v. 19.1.2007, Haufe Index 1694142). Dem-
entsprechend kann die andere Hälfte der Auf-
wendungen im Rahmen der Steuerermäßigung
für haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt
sein.

Wichtig: Die Tätigkeit des Hausverwalters, der von
einer Wohnungseigentümergemeinschaft einge-
setzt ist, stellt keine haushaltsnahe Dienstleistung
dar. Sie wird überwiegend außerhalb des örtlichen
Wirkungskreises des privaten Haushalts erbracht.
Die Verwaltergebühren können aus diesem Grund
keinen Steuerabzug i. S. des § 35a EStG begründen.
Bei Gutachtertätigkeiten und der Tätigkeit von Ver-
brauchsabrechnungsfirmen scheitert die Steuerer-
mäßigung als haushaltsnahe Dienstleistung bereits
daran, dass diese Arbeiten nicht gewöhnlich von
Mitgliedern des privaten Haushaltes erledigt wer-
den. Im Übrigen handelt es sich aber auch nicht
um eine Handwerkerleistung i. S. des § 35a Abs. 2
Satz 2 EStG.

Die Steuervergünstigung für haushaltsnahe Hand-
werkerleistungen umfasst alle handwerklichen Tä-
tigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen, die in einem inländi-
schen Haushalt oder in einem EU/EWR Haushalt
des Steuerpflichtigen erbracht werden. Das BMF-
Schreiben enthält folgende Aufzählung an begüns-
tigten handwerklichen Tätigkeiten, für die in der
Einkommensteuererklärung ein zusätzlicher Steu-
erabzug bis zu 600 EUR beantragt werden kann:

> Arbeiten an Innen- und Außenwänden,

> Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen
oder ähnlichem,

> Reparatur oder Austausch von Fenstern und Tü-
ren,

> Streichen und Lackieren von Türen, Fenstern (in-
nen und außen), Wandschränken, Heizkörpern
und Heizrohren,

> Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen
(z.B. Teppichböden, Parkett und Fliesen),

> Reparatur, Wartung oder Austausch von Hei-
zungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstal-
lationen,

> Modernisierung oder Austausch der Einbau küche,

> Modernisierung des Badezimmers,

> Reparatur und Wartung von Gegenständen im
Haushalt des Steuerpflichtigen, z. B. Waschma-
schine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Perso-
nalcomputer sowie andere Gegenstände, die
unter die Hausratsversicherung fallen.

> Maßnahmen der Gartengestaltung,

> Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück,

> Kontrollaufwendungen für die Kontrolle von
Blitzschutzanlagen oder die Gebühr für den
Schornsteinfeger.

Wichtig: Gutachtertätigkeiten oder Arbeiten von
technische Prüfdiensten sind zwar Handwerkerleis-
tungen, da sie aber nicht im konkreten Zusammen-
hang mit einer Erhaltungs- Renovierungs- oder
Modernisierungsmaßnahme eines Privathaushal-
tes anfallen, ist die Anwendung des § 35a EStG
ausgeschlossen.
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wachung der Buchhaltung, die Ermittlung von Aus-
gaben oder Einnahmen, die Anfertigung von Zu-
sammenstellungen, die Aufstellung von Bilanzen
oder von Einnahmenüberschussrechnungen, die Be-
antwortung der sich dabei ergebenden Steuerfra-
gen, soweit es sich nicht um Nebenleistungen nach
§ 12 Nr. 3 EStG handelt und die Kosten der Bera-
tung. Zur Ermittlung der Einkünfte zählt auch das
Ausfüllen des Vordrucks Einnahmenüberschussrech-
nung (EÜR).

Steuerberatungskosten als Kosten der privaten
Lebensführung

Alle Steuerberatungskosten, die nicht in direktem
Zusammenhang mit der Einkunftsermittlung stehen,
sind seit dem 1.1.2006 nicht mehr als Sonderausga-
ben abzugsfähig. Von dem Abzugsverbot sind somit
insbesondere alle Kosten betroffen, die für das Aus-
füllen der Formulare oder Fragestellungen im Be-
reich des Sonderausgabenabzugs angefallen sind.

Aufgliederung der Steuerberatungskosten 
notwendig

Aufgrund der Trennung zwischen beruflicher und
privater Sphäre müssen die angefallenen Steuerbe-
ratungskosten aufgeteilt werden. Bei einer Perso-
nengesellschaft führt dies beispielsweise dazu, dass
die Steuerberatungskosten, die auf Ebene der Ge-
sellschaft angefallen sind, in voller Höhe als Be-
triebsausgaben abgezogen werden können und so-
mit den steuerlichen Gewinnanteil des Gesellschaf-
ters mindern.
Auf Ebene des Gesellschafters sind die Steuerbera-
tungskosten, die im Zusammenhang mit der Erstel-
lung der Einkommensteuererklärung anfallen, nicht
abzugsfähig. Denn die Ermittlung der Einkünfte ist
bereits auf Ebene der Gesellschaft erfolgt, beim Ge-
sellschafter werden die Einkünfte „lediglich“ ins For-
mular eingetragen. 
Beratungskosten, die sowohl betrieblich als auch
privat verursacht sind, hat der Steuerpflichtige an-
hand ihrer Veranlassung aufzuteilen. Als Auftei-
lungsmaßstab dient dabei die Gebührenrechnung
des Steuerberaters. Sind die Kosten nicht trennbar,

so wird eine sachgerechte Schätzung von den Fi-
nanzämtern nicht beanstandet. Beiträge an Lohn-
steuerhilfevereine sowie Kosten für Steuerliteratur
und Steuersoftware können ohne Einwand mit 50%
als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abgezo-
gen werden. Aus Vereinfachungsgründen werden
die Finanzämter einen Abzugsbetrag bis maximal
100 EUR nicht beanstanden.
Nicht abzugsfähig sind insbesondere Steuerbera-
tungskosten, die durch haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen
und die Kinderbetreuung veranlasst sind oder in Zu-
sammenhang mit der Ermittlung der Erbschaftsteu-
er, des Kindergeldanspruchs oder der Eigenheimzu-
lage stehen.

Uneingeschränkte Abzugsfähigkeit 
bei Kapitalgesellschaften

Während bei natürlichen Personen für die Abzugsfä-
higkeit der Steuerberatungskosten zwischen der be-
trieblichen/einkunftsrelevanten Sphäre und der
steuerlich nicht relevanten Sphäre unterschieden
werden muss, sind die Steuerberatungskosten bei
Kapitalgesellschaften uneingeschränkt als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig. Bei Kapitalgesellschaften
greift das Abzugsverbot nicht.

Schlussfolgerung für die Praxis

Durch das Abzugsverbot und die strikte Trennung
zwischen betrieblicher/beruflicher und privater
Sphäre, müssen künftig die Steuerberatungskosten
aufgeteilt werden. Dies führt zu einer weiteren
Komplizierung bzw. zusätzlichem administrativem
Aufwand sowohl beim Steuerberater als auch beim
Steuerpflichtigen. Durch die ständig zunehmende
Komplexität des deutschen Steuerrechts kommt der
Steuerpflichtige oftmals nicht umhin, steuerlichen
Rat bei einem Fachmann einzuholen. Dies der priva-
ten Lebensführung zuzurechnen, ist nach Ansicht
von Experten ein Schritt in die falsche Richtung. Ins-
besondere auch vor dem Hintergrund, dass fraglich
erscheint, ob durch die Neuregelung die erhofften
Steuermehreinnahmen überhaupt erzielt werden
können.

Finanzdienstleistungen

Untervermittlung von Krediten ist umsatzsteuerfrei
In der Rechtssache „Volker Ludwig“ hat der EuGH die Steuerfreiheit für die Untervermittlung von Kredi-
ten bestätigt. Das BMF folgt dieser Ansicht in allen noch offenen Fällen (BMF, Schreiben v. 29.11.2007,
Haufe Index 1840520W).

Zum Thema

> Umsatzsteuer-Richtlinien
2008: ABC der wichtigsten
Änderungen
Haufe Index 1815900

Vermögensberater als selbstständige 
Handelsvertreter

Wer im sog. Strukturvertrieb tätig ist, musste in der

Vergangenheit häufig um die Umsatzsteuerfreiheit
seiner Finanzdienstleistungen fürchten. In seinem
Urteil v. 21.6.2007 („Volker Ludwig“, C-453/05, Hau-
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fe Index 1767847) beurteilt der EuGH die Unterver-
mittlung von Krediten als umsatzsteuerfrei. Eine
damit einhergehende Beratungsleistung ist als Ne-
benleistung zu qualifizieren. Dies gilt zumindest
dann, wenn die Beratungsleistung nicht gesondert
vergütet wird. Nicht erforderlich ist, dass der Un-
tervermittler mit dem Kreditnehmer oder dem Kre-
ditgeber in einem Vertragsverhältnis steht. Ebenso
muss er nicht in unmittelbaren Kontakt mit den
beiden Vertragsparteien treten. Allerdings muss er
Wesentliches dazu beitragen, dass der Vertragsab-
schluss zu Stande kommt.

Rechtsprechung gilt in allen noch offenen 
Fällen

Die Finanzverwaltung hat kurzfristig reagiert und
die Umsatzsteuerrichtlinien 2008 noch kurz vor ih-
rer Verabschiedung angepasst. Das nun vorliegen-

de BMF-Schreiben stellt klar, dass die EuGH-Recht-
sprechung in allen noch nicht bestandskräftigen
Fällen anzuwenden ist. Für vor dem 1.1.2008 aus-
geführte Umsätze können sich Unternehmer noch
auf die alte Rechtslage berufen, sofern dies ge-
wünscht ist.

Anforderungen des BMF

Die Steuerfreiheit wird nicht gewährt, wenn je-
mand lediglich einen Teil der mit dem Kreditver-
trag verbundenen Sacharbeit übernimmt. Gleiches
gilt, wenn lediglich anderen Unternehmern Ver-
mittler zugeführt und diese betreut werden. Eben-
so sind bloße Beratungsleistungen nicht als Kredit-
vermittlung von der Umsatzsteuer befreit. Steuer-
frei kann eine Kreditvermittlung allerdings auch
dann sein, wenn es tatsächlich nicht zur Kreditver-
gabe kommt.

Familienleistungsausgleich

Kindergeld für volljährige Kinder während einer Erkrankung
Kinder können auch während einer Erkrankung berücksichtigt werden. Zum Fortbestehen des Kinder-
geldanspruchs bedarf es jedoch der Vorlage eines amtsärztlichen Attests. Das BZSt informiert über Ein-
zelheiten (BZSt, Newsletter-Familienleistungsausgleich – Ausgabe Dezember 2007).

Ein Kind kann auch dann berücksichtigt werden, 

wenn es 

> ohne Arbeitsplatz ist und wegen einer Erkran-
kung nicht bei der Agentur für Arbeit arbeitsu-
chend gemeldet ist, 

> ohne Ausbildungsplatz ist und wegen einer Er-
krankung seine Berufsausbildung nicht beginnen
oder fortsetzen konnte, oder 

> infolge der Erkrankung seine Berufsausbildung
unterbrechen muss. 

In den vorstehenden Fällen bedarf es zum Fortbeste-
hen des Kindergeldanspruchs der Vorlage eines
amtsärztlichen Attests. Die Familienkasse entscheidet
aufgrund der Vorlage des Attests, ob das Kind weiter-
hin kindergeldrechtlich berücksichtigt werden kann.

Gesetzliche Verpflichtung der Gesundheitsämter 

Aus gegebenem Anlass weist das BZSt darauf hin,
dass die Gesundheitsbehörden, z.B. Gesundheits-

ämter, gesetzlich verpflichtet sind, auf Verlangen ei-
nes Steuerpflichtigen die für die steuerlichen Zwe-
cke erforderlichen Atteste oder Bescheinigungen
auszustellen. Dies geht aus § 64 EStDV hervor. Zu
den steuerlichen Zwecken gehört auch die Entschei-
dung über das Bestehen oder Nichtbestehen eines
Kindergeldanspruchs.

Kindergeldberechtigte müssen 
die Beweisurkunden vorlegen 

Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten sind die Kin-
dergeldberechtigten verpflichtet, auf Verlangen der
Familienkasse Beweisurkunden vorzulegen, die zur
Aufklärung entscheidungserheblicher Tatsachen dien-
lich sind. Im Kindergeldverfahren ist die Ausfertigung
von Beweisurkunden nicht kostenfrei gestellt. Aus
diesem Grund kommt eine Übernahme der durch die
Erstellung eines amtsärztlichen Attests entstehenden
Kosten durch die Familienkasse nicht in Betracht. Die
Familienkassen sind nicht befugt, Amtsärzte oder Ge-
sundheitsbehörden selbst zu beauftragen. Die ent-
sprechenden Nachweis sind stets vom Berechtigten
auf dessen Kosten beim Amtsarzt anzufordern.

Zum Thema

> Kindergeld
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Einkommensteuererstattungen, die im Zeitpunkt des Erbfalls zu Gunsten des Erblassers festgesetzt,
aber noch nicht ausgezahlt sind, stehen kraft bürgerlichen Rechts dem Erben zu (§ 1922 BGB). Derarti-
ge Kapitalforderungen gehören zum Nachlass, sind also erbschaftsteuerpflichtig. Problematisch ist in-
des der Fall, dass ein Steuerpflichtiger während des Kalenderjahrs stirbt und sich aufgrund der Veran-
lagung für das Todesjahr ein Einkommensteuererstattungsanspruch ergibt. Das FG Münster hat in einem
solchen Fall zu Gunsten des Erben entschieden und die Einkommensteuererstattung nicht dem Nach-
lass zugerechnet (FG Münster, Urteil v. 19.4.2007, 3 K 2939/05 Erb).

Beispiel: Erblasser V starb am 20.12.2007. Alleinerbe
ist sein Sohn S. Dieser gibt im Jahr 2008 für seinen
Vater die Einkommensteuererklärung 2007 ab. Die
Veranlagung führt zu einer Einkommensteuererstat-
tung von 60.000 EUR. Das Finanzamt erlässt einen
Erbschaftsteuerbescheid und rechnet die Steuerer-
stattung von 60.000 EUR dem Nachlass hinzu.

Mit diesem für zahlreiche Erbfälle maßgeblichen
Problem der Erbschaftsteuerpflicht eines einkom-
mensteuerlichen Erstattungsanspruchs des Erblas-
sers für das Todesjahr hat sich kürzlich das FG Müns-
ter befasst. Das FG vertritt die Auffassung, dass Steu-
ererstattungsansprüche, die die Einkommensteuer
des Todesjahrs betreffen, keine zum steuerpflichti-
gen Erwerb gehörende Kapitalforderungen darstel-
len, und hat deshalb eine Steuerpflicht abgelehnt
(FG Münster, Urteil v. 19.4.2007, 3 K 2939/05 Erb).
Das FG leitet seine Entscheidung aus der Regelung
des § 36 Abs. 1 EStG ab. Danach entsteht die Ein-
kommensteuer für das betreffende Jahr erst mit Ab-

lauf des Veranlagungszeitraums. Eine spezielle Re-
gelung für den vorzeitigen Wegfall der Steuerpflicht
durch den Tod des Steuerpflichtigen gibt es nicht. Da
der Einkommensteuer-Erstattungsanspruch im obi-
gen Beispiel erst mit Ablauf des 31.12.2007 entstan-
den ist, gehört er nicht zum Nachlass des am
20.12.2007 verstorbenen V und ist damit nicht der
Erbschaftsteuer zu unterwerfen.

Empfehlung: Das FG hat gegen sein Urteil zur Fortbil-
dung des Rechts die Revision zugelassen, die vom Fi-
nanz amt auch eingelegt worden ist (Az. des BFH: II R
25/07). Wenn Finanzämter in vergleichbaren Fällen
den Einkommensteuererstattungsanspruch des To-
des jahres als Teil des Nachlasses der Erbschaftsteuer
unterwerfen, sollten entsprechende Erbschaftsteuer-
bescheide mit Einspruch angefochten und auf diese
Weise offen gehalten werden. Die Einsprüche ruhen
dann kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). Da-
durch kann von einer für den Steuerpflichtigen posi-
tiven Entscheidung des BFH profitiert werden.

Steuer-Gestaltung

Erbschaftsteuer

Einkommensteuer-Erstattungsanspruch des Todesjahrs 
kein Teil des NachlassesZum Thema

> Erbschaftsteuerreform
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